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Bekanntmachung 
 
 
 
 
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Süderdithmarschen hat auf ihrer Sitzung am 20. 
November 2025 die 
 
 

1. Haushaltssatzung 2026 
 

2. Nachtragshaushaltssatzung 2025 
 

3. 2. Satzungsänderung des Wasserverbandes Süderdithmarschen 
 

4. Abwasserbeseitigungssatzung des Wasserverbandes Süderdithmarschen 
 

5. Beitrags- und Gebührensatzung des Wasserverbandes Süderdithmarschen 
 

 
 

zum 01.01.2026 beschlossen und festgesetzt. 
 
 
 

Gemäß § 9 Abs. 1 des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände 
(Landeswasserverbandsgesetz - LWVG) in der Fassung vom 11. Februar 2008 (GVOBl. Schl.-
H. 2008 S. 86), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 13. November 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. 2019 S. 425) kann jedes Verbandsmitglied die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan 
und dessen Anlagen von montags bis donnerstags von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 
16.00 Uhr sowie freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr im Verwaltungsgebäude des Verbandes in 
Nindorf, Hauptstraße 7, einsehen. Außerdem können die Ergänzenden Bestimmungen, die 
Abwasserbeseitigungssatzung sowie die Beitrags- und Gebührensatzung und deren Anhänge 
jederzeit auf der Internet-Seite des Verbandes (www.wv-suederdithmarschen.de) eingesehen 
werden. 
 
 
Nindorf, den 20.11.2025 

 
 

   Im Auftrag 
Henning Stahl 
Geschäftsführer 
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Bekanntmachung 
 

Satzung 

der Gemeinde Thaden 

über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 

 

Aufgrund des § 4 Abs.1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Febru-

ar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 (GVOBl. 

2025 Nr. 121) sowie der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1 Satz 1 und 6 des Kommunalabga-

bengesetztes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBI. Schl.-Holst. S. 

27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 564) wird nach 

Beschlussfassung der Gemeindevertretung Thaden vom 17. November 2025 folgende Satzung 

erlassen:  

 

§ 1 

Steuergegenstand 

 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 

 

§ 2 

Steuerpflicht 

 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen 

hat (Halter des Hundes). 

(2) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemein-

sam gehalten. 

(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamtschuldner. 

 

§ 3  

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 

(1) Die Steuerpflicht entsteht in dem darauffolgenden Monat des Monats, in dem ein Hund in einen 

Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem 

der Hund drei Monate alt wird. 

(2) Wer seinen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 

auf Probe zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

(3) Die Steuerpflicht endet vor dem Monat, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt 

oder eingeht. 

(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermo-

nats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat. 
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(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder 

eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf den Er-

werb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig. 

(6) Für selbst gezogene Hunde, die in einem Zwinger gehalten werden, beginnt die Steuerpflicht 

mit dem Kalendermonat, in dem der Hund sieben Monate alt wird.  

 

§ 4  

Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 

für den 1. Hund    36,00 € 

für den 2. Hund    72,00 € 

für jeden weiteren Hund 108,00 € 

für Gefahrhunde  300,00€ 

(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 6), werden bei der Berechnung der Anzahl der 

Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten als erste Hunde. Beim  

Halten von zwei oder mehr ermäßigten Hunden wird die Ermäßigung auf den nach § 4 maßgeben-

den Steuersatz zunächst für den zweiten und danach ggf. für jeden weiteren Hund gewährt. 

(3) Gefahrhunde sind solche Hunde, bei denen eine Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 Hundegesetz 

festgestellt wurde.  

 

§ 5  

Steuerermäßigungen 

 

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von 

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten be-

wohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 

b) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden 

und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzule-

gende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein, 

c) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet 

werden. 

(2) Steuerermäßigungen im Sinne von Absatz 1 werden für Gefahrenhunde im Sinne von § 4 (3) 

dieser Satzung nicht gewährt. 

 

§ 6 

Steuerbefreiung 

 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhal-

tungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestätig-

ten Jagdaufsehern und Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderli-

chen Anzahl; 
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3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, und zwar nur für Schafsherden; 

4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehal-

ten werden; 

5. Hunden, die von wissenschaftlichen Institutionen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken 

gehalten werden; 

6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht 

sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 

7. Blindenführhunden; 

8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich 

sind; die Steuerbefreiung wird regelmäßig von der Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit 

dem Merkzeichen „Bl“, „Gl“, „B“,“aG“ oder „H“ abhängig gemacht. 

 

§ 7 

Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 

 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind; 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist; 

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 

vorhanden sind; 

4. in den Fällen des § 6 Ziffer 6 ordnungsgemäße Bücher über den Bestand, den Erwerb und die 

Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 

 

§ 8 

Steuerfreiheit 

 

Steuerbefreit sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, für 

die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der 

Bundesrepublik versteuern. 

 

§ 9 

Meldepflichten 

 

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tage bei der Ge-

meinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt 

als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats. 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im Falle 

der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzu-

geben. Bei einer rückwirkenden Abmeldung ist ein entsprechender Nachweis (z.B. tierärztliche 

Bescheinigung) einzureichen. Wird die vorstehende Frist nicht beachtet und kein entsprechender 

Nachweis geführt, endet die Steuerpflicht abweichend von § 3 Abs. 3 und 4 mit Ablauf des Monats, 

in dem die Abmeldung beim Amt Mittelholstein eingeht.   

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung fort, so hat der 

Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 
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§ 10 

Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 

 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 

jeden Jahres fällig. Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist die volle Steu-

er für diesen Kalendermonat innerhalb von 14 Tagen zu entrichten. 

(3) Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Hundesteuer abweichend von Abs. 2 am 01. Juli in 

einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum Ablauf des vorange-

gangenen Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßge-

bend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muss spätestens bis zum Ablauf des voran-

gegangenen Jahres beantragt werden.  

 

§11 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Zuwiderhandlungen gegen den § 9 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kom-

munalabgabegesetzes. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahn-

det werden. 

 

§ 12 

Datenverarbeitung 

 

Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer im Rahmen der Veran-

lagung nach dieser Satzung ist die Erhebung und Verwendung der erforderlichen personenbezo-

genen und grundstücksbezogenen Daten zulässig.  

Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Steuererhebung erhoben und gespeichert 

worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von Realsteuern übermittelt worden 

sind. Das Amt Mittelholstein als die für die Gemeinde gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde 

darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-

cke der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

Die Gemeinde bzw. das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuer-

pflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein Verzeichnis der Steu-

erpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen 

und diese Daten zum Zweck der Steuererhebung und zur Verfolgung etwaiger Ordnungswidrigkei-

ten zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an Auf-

tragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die Daten verarbeitende Stelle (Gemeinde / Amt) bleibt 

verantwortlich. 

 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 15.12.2020 außer Kraft. 
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Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 

Thaden, den 08.12.2025 

 

 

gez.     (L.S.) 

 

Dr. Dirk Sonnenschmidt 

(Bürgermeister) 
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Bekanntmachung 
 

Satzung 

über die Erhebung von Abgaben für 

die zentrale Abwasserbeseitigung 

der Gemeinde Thaden 

(Beitrags- und Gebührensatzung) 
 

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBI. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBI. 2025 Nr. 121), des § 44 Abs. 3 des Landeswassergesetzes Schleswig-Holstein (LWG) 

vom 13. November 2019 (GVOBI. Schl.-Holst., S. 425) in der zuletzt geänderten Fassung vom 13. 

Dezember 2024 (GVOBI. Schl.-Holst., S. 875), der §§ 1 Abs. 1, 2, 6 Abs. 1 und 4; 8 Abs. 1 S. 1 

und Abs. 6; 9, 9a des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. 

Januar 2005 (GVOBI. Schl.-Holst., S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 

(GVOBI. Schl.-Holst., S. 564), der §§ 1 Abs. 1 und 2 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Ab-

wasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) vom 13. November 2019 (GVOBI. Schl.-Holst., S. 425) in 

der zuletzt geänderten Fassung vom 13. Dezember 2024 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 875, 927) und 

des § 20 der Satzung über die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Thaden (Abwasserbeseiti-

gungssatzung) vom 17.03.1998 wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der 

Gemeinde Thaden vom 17. November 2025 folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbeseitigung nach Maßgabe der Satzung über die Abwas-

serbeseitigung (Abwasserbeseitigungssatzung) in der jeweils geltenden Fassung als jeweils eine 

selbstständige öffentliche Einrichtung zur zentralen Beseitigung von Schmutz- und Niederschlag-

wasser.  

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung  

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung der jeweiligen zentralen öffentlichen 

Abwasserbeseitigungsanlage (Abwasserbeiträge) 

b) Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse (Aufwendungsersatz) 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseiti-

gungsanlage (Abwassergebühren) 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des Absatzes 2 Buchst. b) ist der Anschlusskanal von dem 

Straßenkanal (Sammler), bis 1 m auf das zu entwässernde Grundstück einschließlich Kontroll-

schacht auf dem Grundstück.  
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Abwasserbeitrag 

§ 2 

Grundsatz 

 

(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Zuschüsse, Abwassergebühren oder auf 

andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung des jeweils ersten Grundstücksanschlusses Ab-

wasserbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme erwachsenen Vor-

teile. 

(2) Die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher Abwasserbesei-

tigungsanlagen wird in einer besonderen Satzung geregelt.  

 

§ 3 

Gegenstand der Beitragspflicht 

 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an eine zentrale öffentliche Abwasserbeseiti-

gungsanlage angeschlossen werden können und für die  

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich ge-

nutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauf-

fassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung in der Gemeinde zur Be-

bauung oder gewerblichen Nutzung anstehen 

(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage tatsächlich ange-

schlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absat-

zes 1 nicht erfüllt sind. 

(3) Grundstücke im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich rechtli-

chen Sinne.  

 

§ 4 

Beitragsmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung 

 

(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutzwasserbeseitigung wird als nutzungsbezogener Flächen-

beitrag erhoben. 

(2) Bei Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages werden beim 1. Vollgeschoss 100%, 

beim 2. Vollgeschoss 125% und beim 3. Vollgeschoss 150% der Grundstücksfläche in Ansatz ge-

bracht. Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollge-

schosse sind. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, 

werden bei industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen anderen in 

anderer Weise baulich oder gewerblich genutzten Grundstücken je angefangene 2,30 m Höhe des 

Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet.  

(3) Als Grundstücksfläche nach Abs. 2 gilt 

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Fläche, wenn für 

das Grundstück im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist,  

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausreichen, die Fläche im 

Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin bauliche oder gewerbliche Nutzung festge-

setzt ist, 
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c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im Zusammen-

hang bebauten Ortsteiles liegen (§ 24 BauGB), die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens 

jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer im Abstand von (50 m) dazu 

verlaufenden Parallelen bei Grundstücken, die nicht an einer Straße angrenzen oder nur durch 

einen zum Grundstück gehörenden Weg mit einer Straße verbunden sind, die im Abstand von (50 

m) dazu verlaufen Parallelen,  

d) bei Grundstücken, die über die sich nach den Buchstaben a) - c) ergebenden Grenzen bebaut 

oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze bzw. im Falle von 

Buchstabe c) der der zugewandten Grundstücksseite und einer Parallelen hierzu, die in einer Tiefe 

verläuft, die der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht, 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordne-

ter Bebauung festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 

BauGB) tatsächlich so genutzt werden (z. B. Schwimmbäder und Festplätze - nicht aber Sportplät-

ze und Friedhöfe), 75% der Grundstücksfläche, bei Campingplätzen jedoch 100% der Grund-

stücksfläche, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz oder als Friedhof fest-

gesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsäch-

lich so genutzt werden, die Grundfläche der an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen 

Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,15. Die so ermittelte Fläche wird diesen 

Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Au-

ßenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze 

durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt, 

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (35 BauGB) die Grundfläche der an die Abwas-

serbeseitigungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,15. Die so ermittel-

te Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen 

Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der 

Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grund-

stück erfolgt, 

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellung eine der bauli-

chen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die Fläche des Grund-

stücks, auf die sich die Planfeststellung bezieht. Bei bebauten Grundstücken gem. Satz 1 Buch-

stabe d), denen der nicht bebaute Teil der Grundstücksfläche wesentlich größer ist als bei dem 

Durchschnitt der bebauten Grundstücke im Satzungsgebiet, wird die nach § 4 Abs. 2 zu berück-

sichtigende Grundstücksfläche auf das 13,49-fache der Grundstücke im Sinne von § 19 Abs. 4 

BauNVO begrenzt, wenn die nicht bebaute Grundstückfläche das 12,49-fache der Grundfläche 

übersteigt. In allen anderen Fällen wird die Grundstücksfläche gem. Satz 1 Buchstabe a) - d) der 

Beitragsbemessung zugrunde gelegt. Die Grundflächen von Gebäuden und selbständigen Gebäu-

deteilen, die nach Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Einrichtung haben oder 

nicht angeschlossen werden dürfen, rechnen nicht zur Grundfläche im Sinne von Satz 2, das gilt 

nicht für die Grundfläche von Gebäuden oder selbständigen Gebäudeteilen, die tatsächlich ange-

schlossen sind.  

 

 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt  

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-

schosse;  
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b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht festgesetzt, son-

dern nur eine Baumassenzahl oder nur die Höhe der baulichen Anlagen angegeben ist, die durch 

3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Gebäu-

dehöhe, wobei Bruchzahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet werden. Bruchzahlen bis 0,5 

finden keine Berücksichtigung,  

c) die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenen Vollgeschosse, 

wenn aufgrund der tatsächlich vorhandenen Bebauung die Zahl der Vollgeschosse nach Buchst. a) 

oder die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach Buchst. b) überschritten werden, 

d) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollge-

schosse noch die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe bestimmt sind,  

1) bei bebauten Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken tatsächlich vorhandenen Vollge-

schosse,  

2) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung über-

wiegend vorhandenen Vollgeschosse,  

3) bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, die Zahl von einem Vollge-

schoss, 

e) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von 

einem Vollgeschoss  

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die außerhalb 

von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. Sport- Fest- und Campingplätze, 

Schwimmbäder, Friedhöfe) wird ein Vollgeschoss angesetzt,  

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellungsbeschluss eine 

der baulichen Nutzung zugelassen ist, wird – bezogen auf die Fläche nach Absatz 3 Buchst. h) – 

ein Vollgeschoss angesetzt. Bei der Ermittlung der für die Festsetzung der Beitragshöhe geltenden 

Zahl der Vollgeschosse bleiben in den Fällen der Buchstaben a) - d) aa) Gebäude oder selbst-

ständige Gebäudeteile, die nach Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die zentrale 

Abwasserbeseitigung haben oder nicht angeschlossen werden dürfen, unberücksichtigt. Dies gilt 

jedoch nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich angeschlossen sind. 

(5) Bei Grundstücken die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 4 Abs. 4 und § 7 Wohnungs-

bauerleichterungsgesetz (WoBauErIG) liegen, sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vor-

schriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß 

getroffen sind; 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das 

zulässige Nutzungsmaß enthält. 

 

§ 5 

Beitragssatz 

 

Die Beitragssätze für die Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen be-

tragen bei der Beseitigung des Schmutz- und Niederschlagswassers je m² beitragspflichtige Flä-

che 2,55 €. 
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§ 6 

Beitragspflichtige 

 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 

Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentü-

mers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen 

Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Mit-

eigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner.  

 

§ 7 

Entstehung der Beitragspflicht, Nachveranlagung 

 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen öffentli-

chen Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich des ersten Grundstücksanschlusses. 

(2) Für unbebaute Grundstücke, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 

BauGB) oder des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB) liegen, entsteht die 

Beitragspflicht erst, wenn die Erfordernisse des Absatzes 1 erfüllt sind und das Grundstück mit 

anzuschließenden Gebäuden bebaut oder tatsächlich angeschlossen wird. 

(3) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit 

der Genehmigung des Anschlusses. 

(4) Ändern sich für ein bebautes Grundstück die für die Beitragsmessung nach § 4 maßgebenden 

Umstände und erhöht sich dadurch der grundstücksbezogene Nutzungsvorteil, entsteht ein dem 

höheren Vorteil entsprechender zusätzlicher Beitrag. In diesem Falle entsteht die Beitragspflicht 

mit dem Beginn der Maßnahmen, die den höheren Nutzungsvorteil entstehen lassen. 

 

§ 8 

Vorauszahlung 

 

Auf Beiträge können angemessene Vorauszahlungen gefordert werden, sobald mit der Ausführung 

der Maßnahme begonnen wird. § 7 gilt entsprechend. Eine geleistete Vorauszahlung ist bei der 

Erhebung des endgültigen Beitrages gegenüber dem Schuldner des endgültigen Beitrages zu ver-

rechnen. 

Die Vorauszahlung wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Be-

scheides fällig. 

 

 

§ 9 

Veranlagung, Fälligkeit 

 

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des 

Bescheides fällig. 
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§ 10 

Entstehung des Erstattungsanspruches 

 

Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grundstückseigentümers für ein Grundstück einen weiteren 

Grundstücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, für das die Beitragspflicht bereits ent-

standen ist, abgeteilte und zu einem Grundstück verselbständigte Teilfläche einen eigenen Grund-

stücksanschluss an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage her (zusätzliche Grund-

stücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die Aufwendungen für die Herstellung solcher zusätzli-

cher Grundstücksanschlüsse in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. Der Erstattungs-

anspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses; §§ 7 und 10 Satz 1 gelten 

entsprechend. Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach 

Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 

Abwassergebühr 

§ 11 

Grundsatz 

 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und für die nach 

§ 9 Abwasserabgabengesetz zu entrichtende Abwasserabgabe werden Abwassergebühren für die 

Grundstücke erhoben, die an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen sind 

oder in diese entwässern. Diese Benutzungsgebühren gliedern sich in Grund- und Zusatzgebüh-

ren. 

 

§ 12 

Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 

(1) Die Grundgebühr beträgt für jeden Grundstücksanschluss 240,00 € jährlich. Sind auf dem an-

geschlossenen Grundstück mehr als eine Wohneinheit vorhanden, so wird für jede weitere 

Wohneinheit eine zusätzliche Grundgebühr von 170,00 € jährlich erhoben. Als je eine Wohneinheit 

gelten auch die mit Kochgelegenheit und sanitären Einrichtungen ausgestatteten Unterkunftsräu-

me in Gaststätten und Beherbergungsbetrieben. Sind Kochgelegenheiten und sanitäre Einrichtun-

gen nicht vorhanden, so gelten jeweils zwei Unterkunftsräume als eine Wohneinheit.  

(2) Die Zusatzgebühr wird nach der Menge des Abwassers berechnet, das unmittelbar der Abwas-

seranlage zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter Abwasser. Als Abwassermenge 

gilt die dem Grundstück aus der öffentlichen und privaten Wasserversorgungsanlage zugeführte 

Wassermenge abzüglich der nachgewiesenen auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückge-

haltenen Wassermenge. Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermenge 

obliegt dem Gebührenpflichtigen. Maßgebend für die Berechnung ist die in dem Jahr durchschnitt-

lich mit Wasser zu versorgende Personenzahl. Die dem Grundstück zugeführte Wassermenge 

wird durch den Wasserzähler ermittelt. Bei der Wassermenge aus der öffentlichen Versorgungsan-

lage gilt die für die Erhebung der Frischwassergebühr zugrunde gelegte Verbrauchsmenge. Lässt 

der Gebührenpflichtige bei privaten Wasserversorgungsanlagen keinen Wasserzähler einbauen, 

ist die Gemeinde berechtig, die aus diesen Anlagen zugeführte Wassermenge zu schätzen. Der 

Gebührenberechnung wird mindestens ein Abwassermenge von 50 m³/Jahr je Person zugrunde 

gelegt. Hat der Wasserzähler nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wasser-

menge von der Gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres und unter Berück-

sichtigung der begründeten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt.  
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(3) Von den Abzug nach Absatz 2 ist ausgeschlossen: 

a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser,  

b) das zur Speisung der Heizungsanlage verwendete Wasser,  

c) das für Schwimmbecken verwendete Wasser,  

(4) Die Zusatzgebühr beträgt je m³ 4,18 €. 

 

§ 13 

Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des Grundstückes, bei Wohnungs- oder Teileigentum der 

Wohnungs- und Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erdbaurecht belastet, ist der Erb-

bauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Wohnungs- und Teileigentümer 

einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück 

entfallenden Gebühren. Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 

sind Gesamtschuldner. 

(2) Bei Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Über-

gang folgenden Kalendervierteljahres auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der bisherige Gebüh-

renpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 17) versäumt, so haftet er für die Gebühren, die 

auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, neben den neuen 

Pflichtigen. 

(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte 

zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Be-

messungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 

 

§ 14 

Erhebungszeitraum 

 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen erhoben wird (§ 

12 Abs. 3) und die Ableseperiode nicht mit dem Erhebungszeitraum (Kalenderjahr) übereinstimmt, 

gilt als Berechnungsgrundlage für den Erhebungszeitraum der Wasserverbrauch der Ableseperio-

de, von der mindestens 11 Monate in den Erhebungszeitraum fallen. 

 

§ 15 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

(1) Der Gebührenanspruch entsteht mit der Inanspruchnahme, für die Grundgebühr durch Bereit-

stellung, für Zusatzgebühr durch die Einleitung. Die Abrechnung entstandener Ansprüche erfolgt 

jährlich (§ 14); 5 x jährlich werden Vorauszahlungen für die entstandenen Teilansprüche erhoben.  

(2) Wechselt der Gebührenschuldner während des Jahres, entsteht der Anspruch damit für den 

abgelaufenen Teil des Jahres. Bis zur Anzeige des Wechsels sind der bisherige und der neue Ge-

bührenschuldner Gesamtschuldner.  

(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Anschluss an einen Stra-

ßenkanal entfällt und der Gebührenpflichtige dies der Gemeinde mitteilt.  
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§ 16 

Vorauszahlungen 

 

(1) Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid 

über andere Abgaben verbunden werden kann. 

(2) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Gemeinde Vorauszahlungen auf die Be-

nutzungsgebühren bis zur Höhe der voraussichtlich entstehenden Gebühr verlangt werden.  

(3) Vorauszahlungen werden mit je einem Sechstel des Betrages nach Abs. 2 am 01. April, 01. 

Juni, 01. August, 01. Oktober und 01. Dezember eines Kalenderjahres erhoben. Die endgültige 

Beitragsfestsetzung erfolgt im Januar für das Vorjahr. 

 

Schlussbestimmungen 

§ 17 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und 

Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel der Rechtsverhältnis-

se am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb 

eines Monats schriftlich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Be-

rechnung der Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseigene Brunnen, Wasserzuführungen, Was-

ser- und Abwassermessvorrichtungen), so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der Ge-

meinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn Anlagen neu geschaf-

fen, geändert oder beseitigt werden. Beauftragte der Gemeinde dürfen nach Maßgabe der Abga-

benordnung Grundstücke betreten, um Bemessungsgrundlagen für die Abgabenerhebung festzu-

stellen oder zu überprüfen; die Abgabenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

 

§ 18 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der Ver-

anlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach §§ 24 

bis 28 BauGB der Gemeinde bekannt geworden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, dem Ein-

wohnermeldeamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des Katasteramtes durch 

die Gemeinde zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Hausnummern-

vergabe erhoben und gespeichert worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von 

Realsteuern übermittelt worden sind. Die Gemeinde darf sich diese Daten von den genannten Äm-

tern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-

zung weiterverarbeiten. 

(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie berechtigt, die im 

Zusammenhang mit der Wasserversorgung angefallen und anfallenden personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhebung 

nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Dritten bedient oder in 

der Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung durch einen Dritten erfolgt, ist die Gemeinde be-

rechtigt, sich die zur Feststellung der Abgabepflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben nach 
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dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten und Was-

serverbrauchsdaten von diesen Dritten mitteilen zu lassen und diese Daten zum Zwecke der Ab-

gabenerhebung nach dieser Satzung weiterzuverarbeiten. 

(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabepflichtigen und von nach 

den Absätzen 1 bis 3 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit den für die 

Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwe-

cke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

(5) Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung des Schleswig-Holsteinisches 

Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdatenschutzgesetz - LDSG) vom 

02.05.2018 (GVOBI. S. 162) und der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung Nr. 2016/679 

des Europäischen Parlaments und Rates vom 27.4.2016: Amtsblatt L 119 vom 4.5.2016, S. 1, ber. 

Amtsblatt L 314 vom 22.11.2016, S. 72, Amtsblatt L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils gülti-

gen Fassung. 

 

§ 19 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig nach § 18 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entgegen § 13 Abs. 2- 

3 und § 17 die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder nicht duldet, dass Beauftragte der 

Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu prü-

fen. 

 

§ 20 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 

von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Thaden (Beitrags- und Gebüh-

rensatzung) vom 23.03.2022 außer Kraft. 

(2) Soweit Beitrags- und/oder Gebührenansprüche bzw. Kostenerstattungsansprüche sowie sons-

tige Abgabenansprüche nach den bisher geltenden Satzungsregelungen bzw. gesetzlichen Rege-

lungen entstanden sind, dürfen Abgaben- und Kostenerstattungspflichtige nicht ungünstiger ge-

stellt werden als nach den bisher geltenden Satzungsregelungen bzw. gesetzlichen Regelungen. 

 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 

Thaden, den 24.11.2025 

 

 

gez.  (L.S.) 

 

Dr. Dirk Sonnenschmidt 

(Bürgermeister) 
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Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung                  

des Amtes Mittelholstein 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund des § 18 Abs. 1 der Amtsordnung (AO) für Schleswig-Holstein vom 28. Februar 2003 

(GVOBl Schl.-Holst. S. 112) in der zuletzt geänderten Fassung vom 05. Februar.2025 (GVOBl 

2025 Nr. 27)  in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 

Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBl. 2025 Nr. 121) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 27.11.2025 folgende 

Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 12.693.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 12.893.000,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von 200.000,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach    
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushalts-ausgleich  0,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage von 
 

-200.000,00 
 
EUR 

    
    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
12.687.800,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

12.385.600,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

0,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

205.600,00 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3.000.000,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 108,89 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Umlagesätze werden wie folgt festgesetzt: 

 

 

a) von den Steuerkraftzahlen  

1. der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche 

Betriebe (A) 

2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B) 

3. der Gewerbesteuer  

4. des Anteils an der Einkommensteuer / Umsatz-

steuer (einschl. Sonderausgleich)  

b) von Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzu-

weisungen 

 

 

Amtsumlage 

v. H. 

 

 

19,00 

19,00 

19,00 

19,00 

 

 

19,00 

Zusatzamtsumlage 

v.H. 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsdirektor seine 

Zustimmung nach § 18 Abs. 1 AO in Verbindung mit § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Amtsdi-

rektor ist verpflichtet, dem Amtsausschuss mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und 

außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitions-

förderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investi-

tionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Hohenwestedt, den 09.12.2025    

 

 

gez.                                                              (L.S.) 

 

Carsten Klug 

 

 

 

 

 

(Amtsdirektor)  

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Bekanntmachung 
 

Satzung 

der Gemeinde Osterstedt 

über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 

 

Aufgrund des § 4 Abs.1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Febru-

ar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 (GVOBl. 

2025 Nr. 121) sowie der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1 Satz 1 und 6 des Kommunalabga-

bengesetztes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBI. Schl.-Holst. S. 

27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 564) wird nach 

Beschlussfassung der Gemeindevertretung Osterstedt vom 25. November 2025 folgende Satzung 

erlassen:  

 

§ 1 

Steuergegenstand 

 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 

 

§ 2 

Steuerpflicht 

 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen 

hat (Halter des Hundes). 

(2) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemein-

sam gehalten. 

(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamtschuldner. 

 

§ 3  

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 

(1) Die Steuerpflicht entsteht in dem darauffolgenden Monat des Monats, in dem ein Hund in einen 

Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem 

der Hund drei Monate alt wird. 

(2) Wer seinen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 

auf Probe zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

(3) Die Steuerpflicht endet vor dem Monat, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt 

oder eingeht. 

(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermo-

nats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat. 
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(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder 

eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf den Er-

werb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig. 

(6) Für selbst gezogene Hunde, die in einem Zwinger gehalten werden, beginnt die Steuerpflicht 

mit dem Kalendermonat, in dem der Hund sieben Monate alt wird.  

 

§ 4  

Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 

für den 1. Hund    60,00 € 

für den 2. Hund    78,00 € 

für jeden weiteren Hund 120,00 € 

für Gefahrhunde  200,00€ 

(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 6), werden bei der Berechnung der Anzahl der 

Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten als erste Hunde. Beim  

Halten von zwei oder mehr ermäßigten Hunden wird die Ermäßigung auf den nach § 4 maßgeben-

den Steuersatz zunächst für den zweiten und danach ggf. für jeden weiteren Hund gewährt. 

(3) Gefahrhunde sind solche Hunde, bei denen eine Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 Hundegesetz 

festgestellt wurde.  

 

§ 5  

Steuerermäßigungen 

 

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von 

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten be-

wohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 

b) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden 

und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzule-

gende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein, 

c) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet 

werden. 

(2) Steuerermäßigungen im Sinne von Absatz 1 werden für Gefahrenhunde im Sinne von § 4 (3) 

dieser Satzung nicht gewährt. 

 

§ 6 

Steuerbefreiung 

 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhal-

tungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestätig-

ten Jagdaufsehern und Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderli-

chen Anzahl; 
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3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, und zwar nur für Schafsherden; 

4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehal-

ten werden; 

5. Hunden, die von wissenschaftlichen Institutionen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken 

gehalten werden; 

6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht 

sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 

7. Blindenführhunden; 

8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich 

sind; die Steuerbefreiung wird regelmäßig von der Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit 

dem Merkzeichen „Bl“, „Gl“, „B“,“aG“ oder „H“ abhängig gemacht. 

 

§ 7 

Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 

 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind; 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist; 

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 

vorhanden sind; 

4. in den Fällen des § 6 Ziffer 6 ordnungsgemäße Bücher über den Bestand, den Erwerb und die 

Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 

 

§ 8 

Steuerfreiheit 

 

Steuerbefreit sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, für 

die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der 

Bundesrepublik versteuern. 

 

§ 9 

Meldepflichten 

 

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tage bei der Ge-

meinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt 

als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats. 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im Falle 

der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzu-

geben. Bei einer rückwirkenden Abmeldung ist ein entsprechender Nachweis (z.B. tierärztliche 

Bescheinigung) einzureichen. Wird die vorstehende Frist nicht beachtet und kein entsprechender 

Nachweis geführt, endet die Steuerpflicht abweichend von § 3 Abs. 3 und 4 mit Ablauf des Monats, 

in dem die Abmeldung beim Amt Mittelholstein eingeht.   

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung fort, so hat der 

Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 
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§ 10 

Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 

 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 

jeden Jahres fällig. Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist die volle Steu-

er für diesen Kalendermonat innerhalb von 14 Tagen zu entrichten. 

(3) Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Hundesteuer abweichend von Abs. 2 am 01. Juli in 

einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum Ablauf des vorange-

gangenen Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßge-

bend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muss spätestens bis zum Ablauf des voran-

gegangenen Jahres beantragt werden.  

 

§11 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Zuwiderhandlungen gegen den § 9 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kom-

munalabgabegesetzes. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahn-

det werden. 

 

§ 12 

Datenverarbeitung 

 

Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer im Rahmen der Veran-

lagung nach dieser Satzung ist die Erhebung und Verwendung der erforderlichen personenbezo-

genen und grundstücksbezogenen Daten zulässig.  

Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Steuererhebung erhoben und gespeichert 

worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von Realsteuern übermittelt worden 

sind. Das Amt Mittelholstein als die für die Gemeinde gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde 

darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-

cke der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

Die Gemeinde bzw. das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuer-

pflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein Verzeichnis der Steu-

erpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen 

und diese Daten zum Zweck der Steuererhebung und zur Verfolgung etwaiger Ordnungswidrigkei-

ten zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an Auf-

tragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die Daten verarbeitende Stelle (Gemeinde / Amt) bleibt 

verantwortlich. 

 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 15.12.2020 und die 1. Änderung der Hundesteuer-

satzung vom 12.03.2024 außer Kraft. 
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Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 

Osterstedt, den 08.12.2025 

 

 

gez.        (L.S.)  

 

Johannes- Wilhelm Wittmaack 

(Bürgermeister) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



980 
 
 

Bekanntmachung 
 

Amt Mittelholstein 

-Der Amtsdirektor- 

für die Gemeinde Lütjenwestedt 

 

Bekanntmachung der Veröffentlichung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr.3 

„Sportzentrum“ der Gemeinde Lütjenwestedt gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

Der von der Gemeindevertretung Lütjenwestedt in der Sitzung am 10.12.2025 gebilligte und zur 
Veröffentlichung bestimmte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 3 „Sportzentrum“ der Gemeinde 
Lütjenwestedt für das Gebiet südöstlich des „Weidenweges“, östlich der „Schulstraße“ und nördlich 
der Straße Abstedt bestehend aus Planzeichnung und Begründung sowie die nach Einschätzung 
der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogene Informationen werden in der 
Zeit 

vom 22. Dezember 2025 bis zum 30. Januar 2026 (einschließlich) 

im Internet veröffentlicht. Die Entwurfsunterlagen einschließlich dieser Bekanntmachung werden 
auf der Website des Amtes Mittelholstein unter der Adresse https://www.amt-
mittelholstein.de/leben-arbeiten/bauen-wohnen/aktuelle-bauleitplanung zur Einsichtnahme bereit-
gestellt. 
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB besteht folgende andere 
leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB: 

Die o.g. Unterlagen liegen während des Veröffentlichungszeitraumes im Amtsgebäude des Amtes 
Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt im Zimmer 17 öffentlich aus. Die Einsichtnahme 
sowie Erörterung ist während der allgemeinen Sprechzeiten 

montags 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
dienstags 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
donnerstags 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 

Uhr 
freitags 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

 
sowie nach vorheriger Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 04871/36-0 oder per Mail 
(info@amt-mittelholstein.de) möglich. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass Kindern und Jugendlichen gleichermaßen die Möglichkeit gege-
ben ist, sich über die Planungen unterrichten zu lassen. 

 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 

1. Begründung zum B-Plan incl. Umweltbericht 
2. Biotopkartierung des Landes Schleswig-Holstein vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt 

und ländliche Räume/Landesamt für Umwelt, Stand 25.04.2025 
3. Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum II vom Ministerium für Energiewende, Landwirt-

schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung Schleswig-Holstein, 2020 
4. Immissionsschutz-Stellungnahme mit Ausbreitungsrechnungen zur Geruchsimmission, Beurtei-

lung landwirtschaftlicher Betriebe mit Tierhaltung für die Gemeinde 25585 Lütjenwestedt; Fut-
terkamp, 07.04.2020 

5. Bodensondierungen des Geologischen Landesarchives Schleswig-Holstein von 1964, 1970 
und 1991 

6. Schalltechnische Untersuchung zum Sportzentrum Lütjenwestedt in Schleswig-Holstein, Vor-
abzug; vom Lärmkontor GmbH 28.11.2024 

7. Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz, Fachbeitrag nach A-RW 1 zur Aufstellung des B-Plans 
Nr.3 „Sportzentrum“ in der Gemeinde Lütjenwestedt vom 06.08.2025 BCS  

8. Digitaler Atlas Nord SH: Themenkomplexe Allgemein (Luftbild), Archäologie-Atlas, Grundwas-
ser, Hydrogeologie, Oberflächennahe Geologie 

9. Umweltportal SH:  Themenkomplexe Allgemein, Geologie, Boden, Wasser und Naturschutz, 
Bodenkarte 1: 25.000, Kulturlandschaften mit besonderer Bedeutung für Naturschutz und 
Landschaftspflege 

10. Stellungnahmen des Archäologischen Landesamtes vom 07.02.2025  
11. Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt des Landes Schleswig-Holstein vom 25.02.2025 
12. Stellungnahme des Deich und Hauptsielverbandes – Wasser- und Bodenverbandes Haalerau-

gebiet vom 10.03.2025  
13. Stellungnahme des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 13.03.2025, Untere Naturschutzbe-

hörde 

14. Stellungnahme des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 13.03.2025, Untere Wasserbehörde 

15. Stellungnahme des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 13.03.2025, Untere Bodenschutzbe-
hörde 

 
Übersicht über die relevanten umweltbezogenen Themen: 
 

Schutzgut Aussagen zum Thema Einstufung der Umweltauswir-

kungen 

Informationen unter 

Mensch - rechtliche Sicherung der 

bestehenden Sportplatz-

anlagen und Erweiterung 

-  Lärm 

 

- Geruchsimmissionen 

 

- Berücksichtigung vor-

handener Leitungen und 

Verkehrsträger  

positiv 

 

 

erheblich, Schallschutzmaß-

nahmen sind erforderlich  

vorhandene Immissionen sind 

erheblich  

nicht erheblich bzw. berück-

sichtigt 

 

1, 4, 6 

Tiere Verlust bzw. Beeinträchti-

gung von natürlichen 

Lebensräumen 

- Lichtemissionen 

nicht erheblich bzw. durch 

Minimierungsmaßnahmen 

ausgleichbar (Bauzeitenrege-

lungen, Festsetzun-

1, 2, 3, 4 
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gen/Empfehlungen zur Be-

leuchtung) 

Pflanzen und  

biologische 

Vielfalt 

Verlust bzw. Beeinträchti-

gung von natürlichen 

Lebensräumen 

- bezüglich Knickdurchbruch 

erheblich → Ausgleichsmaß-

nahme ist vorgesehen 

- sonst nicht erheblich, 

durch Vermeidungs-, Minimie-

rungs- und Kompensations-

maßnahmen ausgleichbar 

(Knickerhaltung, Festlegung 

von Schutzstreifen und -

maßnahmen, Erhaltung und 

Schutzmaßnahmen für Einzel-

bäume, Knickersatz) 

insgesamt kompensierbar  

1, 2, 3, 4, 9, 11-13 

Boden Eingriffe in Bodenbil-

dungsfunktionen und den 

Boden-Wasserhaushalt 

erheblich, durch Minimie-

rungs- und Kompensations-

maßnahmen ausgleichbar 

→ Ausgleichsmaßnahmen sind 

vorgesehen 

1, 3, 5, 8, 9, 15 

Wasser Eingriffe in den Grund-

wasserhaushalt 

nicht erheblich, durch Vermei-

dungs- und Minimierungs-

maßnahmen weiter reduzier-

bar 

1, 3, 5, 7-9, 12, 14 

Luft und Klima Veränderungen der örtli-

chen Kleinklimas 

nicht erheblich 1, 2  

Landschaftsbild Veränderung des Orts-

randbildes 

 

nicht erheblich,  

durch Vermeidungsmaßnah-

men (Erhaltung von Knicks und 

Großbäumen) und weitere 

Eingrünungsmaßnahmen wei-

ter minimierbar  

 

1, 2 

Kultur- und 

Sachgüter 

Sachwerte und archäolo-

gische Kulturdenkmale 

nicht erheblich 

 

1, 3, 8, 10 

 

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen werden ebenfalls veröffentlicht. 

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Pla-
nungsunterlagen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu elektronisch oder per Mail an info@amt-

mittelholstein.de, bei Bedarf aber auch schriftlich oder zur Niederschrift abgeben. 

 

 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde Lütjenwestedt den Inhalt nicht kannte 
oder nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes 
nicht von Bedeutung ist. 

Die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt dieser Be-
kanntmachung sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB über den Digitalen Atlas 
Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. Der Digitale Atlas Nord ist das zentrale Lande-
sportal des Landes Schleswig-Holstein im Sinne des § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB, 
erreichbar unter www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung. 
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Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe e der Datenschutzverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und des Lan-
desdatenschutzgesetz. Sofern Stellungnahmen ohne Absenderangaben abgegeben werden, erhält 
der Einsender keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, das mit veröffentlicht ist.  

 
Hohenwestedt, 12.12.2025 
Amt Mittelholstein 
-Der Amtsdirektor- 
 
Im Auftrag 
gez. Fenja Wischnewski 
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Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Thaden 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I 

S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 387) und des § 16 

Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 

(BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 28. Februar 2025 (BGBl I Nr. 69), wird 

nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.11.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 502.100,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 652.700,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR 

 einem Jahresfehlbetrag von 150.600,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach   
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich 150.600,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage 
0,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
483.700,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

607.100,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

4.300,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

51.800,00 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

(1) Grundsteuer  
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 244 % 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 378 % 
(2) Gewerbesteuer 360 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 10.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Thaden, den 08.12.2025  

 

 

gez.                                                     (L.S.) 

 

Dr. Dirk Sonnenschmidt  

 

 

 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Bekanntmachung 
 

Satzung 

über die Erhebung von Gebühren 

für die zentrale Abwasserbeseitigung 

der Gemeinde Nienborstel 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBI. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBI. 2025., Nr. 121), der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 2; 6 Abs. 1 bis 7 des 

Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBI. 

Schl.-Holst., S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBI. Schl.-Holst., S. 

564), der §§ 1, 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) vom 

13. November 2019 (GVOBI. Schl.-Holst., S. 425) in der zuletzt geänderten Fassung vom 13. De-

zember 2024 (GVOBl. S. 875, 927) und des § 23 Abs. 2 der Satzung über die Abwasserbeseiti-

gung (Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung - AAS) der Gemeinde Nienborstel vom 21. De-

zember 2020 wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Nienbors-

tel vom 09. Dezember 2025 folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbeseitigung nach Maßgabe der Satzung über die Abwas-

serbeseitigung (Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung) vom 21.12.2020 als eine selbständige 

öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung. 

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Benutzungsgebühren für die Inanspruch-

nahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen (Abwassergebühren). 

 

§ 2 

Grundsatz 

 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen und für die 

nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu entrichtende Abwasserabgabe werden Gebühren für die 

Grundstücke erhoben, die an diese öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen angeschlossen 

sind oder in diese entwässern. 

 

§ 3 

Gebührenmaßstab 

 

(1) Die Abwassergebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wird in Form einer Grund- und Zusatz-

gebühr erhoben. 

(2) Die Zusatzgebühr wird nach der Menge des Abwassers bemessen, die der öffentlichen Abwas-

serbeseitigungsanlage von den angeschlossenen Grundstücken im Erhebungszeitraum zugeführt 

wird. Berechnungseinheit für die Gebühr ist der Kubikmeter Abwasser. 
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(3) Als in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt gelten 

a) die dem Grundstück aus der öffentlichen und privaten Wasserversorgungsanlage zugeführte 

und durch geeichte Wasserzähler ermittelte Wassermenge, 

b) die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge, 

c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge bei Bestehen einer Abwassermesseinrichtung 

(4) Hat der Wasserzähler oder eine Schmutzwassermesseinrichtung nicht richtig oder überhaupt 

nicht angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Abwassermenge von der Gemeinde unter Zugrundle-

gung des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge des Vorjahres und unter Berücksichtigung der 

begründeten Angaben der/des Gebührenpflichtigen geschätzt. 

(5) Die Wassermenge nach Abs. 3 Buchstabe b.) hat die/der Gebührenpflichtige der Gemeinde für 

den abgelaufenen Erhebungszeitraum innerhalb des folgenden Monats anzuzeigen. Sie sind durch 

Wasserzähler nachzuweisen, die die oder der Gebührenpflichtige auf seine eigenen Kosten ein-

bauen muss. Die Wasserzähler müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Wenn 

die Gemeinde auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie als Nachweis über die Wasser-

menge prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die Wassermenge notfalls zu schätzen. 

(6) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt 

sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Erhebungszeitraumes innerhalb 

von zwei Monaten bei der Gemeinde einzureichen. Für den Nachweis gilt Abs. 5 sinngemäß. Die 

Gemeinde kann nach Anhörung der/des Antragstellerin/Antragstellers auf deren/dessen Kosten 

Gutachten anfordern. Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrechnen oder zu erstatten. 

Als auf dem Grundstück verbrauchte oder zurückgehaltene Wassermenge ist u.a. anzusetzen: 

a) das zur Bewässerung von Gartenflächen verwendete Wasser, 

b) das für Schwimmbecken oder Teiche verwendete Wasser, 

c) das für Viehhaltung verbrauchte Wasser. 

 

§ 4 

Gebührensätze 

 

(1) Die Grundgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung beträgt für alle an die Abwasseranlage 

angeschlossenen Grundstücke 24,58 Euro monatlich. 

(2) Die Zusatzgebühr der Schmutzwasserbeseitigung beträgt 2,70 Euro je Kubikmeter Abwasser. 

 

§ 5 

Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist die Eigentümerin oder der Eigentümer des Grundstücks, bei Wohnungs- 

oder Teileigentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 

belastet, ist die oder der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-

nungs- und Teileigentümer einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldnerinnen oder Ge-

samtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück entfallenden Gebühren. Miteigentüme-

rinnen oder Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Ge-

samtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner. 

(2) Beim Wechsel der oder des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 

den Übergang folgenden Monats auf die neue oder den neuen Pflichtigen über. Wenn die oder der 

bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 9) versäumt, so haftet sie oder er 
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für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, 

neben der oder dem neuen Pflichtigen. 

 

§ 6 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasserbeseiti-

gungsanlage angeschlossen ist und/oder der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage 

von dem Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der Grundstücksanschluss be-

seitigt wird und/oder die Zuführung von Abwasser endet. 

 

§ 7 

Erhebungszeitraum 

 

(1) Erhebungszeitraum ist das Abrechnungsjahr. 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen erhoben wird (§ 3 

Abs. 3), gilt als Berechnungsgrundlage für den Erhebungszeitraum der Wasserverbrauch der je-

weiligen Abrechnungsperiode. 

 

§ 8 

Heranziehung und Fälligkeit 

 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr sind monatlich oder 

zweimonatlich Abschlagszahlungen zu leisten. Die Höhe der Abschlagszahlungen wird auf Grund-

lage der Berechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe eines Abrechnungsjahres, so wird der Ab-

schlagszahlung eine Mengenschätzung zugrunde gelegt. 

(3) Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des 

Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung der Abschlagszahlungen. Die Gebühr und die 

Abschlagszahlung können zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden. 

(4) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Gebührensätze, so wird der für die 

neuen Gebühren maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet. 

 

§ 9 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 

(1) Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde die für die Umsetzung der Satzung notwendigen 

Angaben zu machen: 

- Name, Vorname  

- Meldeadresse, 

- Wechsel des Rechtsverhältnisses am Grundstück, 

- Veränderungen an vorhandenen Anlagen oder Schaffung neuer Anlagen, die die Berechnung der   

Gebühr beeinflussen (z.B. grundstückseigene Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- und Abwas-

sermessvorrichtungen) 
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Veränderungen sind innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

(2) Beauftragte der Gemeinde dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung Grundstücke betreten, 

um Bemessungsgrundlagen für die Gebührenerhebung festzuhalten oder zu überprüfen; die Ge-

bührenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

 

§ 10 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühr im Rahmen der Veran-

lagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach §§ 24 

bis 28 BauGB der Gemeinde bekanntgeworden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, dem Ein-

wohnermeldeamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des Katasteramtes durch 

die Gemeinde zulässig. Die Gemeinde darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Be-

hörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung weiter-

verarbeiten. Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Erhebung von Realsteuern 

übermittelt worden sind. 

(2) Soweit die Gemeinde sich bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Dritten bedient oder in 

der Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung durch einen Dritten erfolgt, ist die Gemeinde be-

rechtigt, sich die zur Feststellung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben nach 

dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten und Was-

serverbrauchsdaten von diesen Dritten mitteilen zu lassen und diese Daten zum Zwecke der Ge-

bührenerhebung nach dieser Satzung weiterzuverarbeiten. 

(3) Soweit die Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie berechtigt, die im 

Zusammenhang mit der Wasserversorgung angefallen und anfallenden personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten für Zwecke der Gebührenerhebung 

nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

(4) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an Auf-

tragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die datenverarbeitende Stelle (Gemeinde/Amt) bleibt ver-

antwortlich. 

(5) Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung des Schleswig-Holsteinisches 

Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdatenschutzgesetz - LDSG) vom 

02.05.2018 (GVOBI. S. 162) und der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung Nr. 2016/679 

des Europäischen Parlaments und Rates vom 27.4.2016: Amtsblatt L 119 vom 4.5.2016, S. 1, ber. 

Amtsblatt L 314 vom 22.11.2016, S. 72, Amtsblatt L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils gülti-

gen Fassung. 

 

§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach § 5 Abs. 2 und § 9 dieser Satzung sind Ordnungswidrig-

keiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes. 
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§ 12 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 

von Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Nienborstel vom 07.12.2023 

außer Kraft. 

(2) Soweit Gebührenansprüche bzw. Kostenerstattungsansprüche sowie sonstige Gebührenan-

sprüche nach den bisher geltenden Satzungsregelungen bzw. gesetzlichen Regelungen entstan-

den sind, dürfen Gebühren- und Kostenerstattungspflichtige nicht ungünstiger gestellt werden als 

nach den bisher geltenden Satzungsregelungen bzw. gesetzlichen Regelungen. 

 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 

Nienborstel, den 11.12.2025 

 

 

 

 

Holger Kühl 

(Bürgermeister) 
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Bekanntmachung 
 

Satzung 

der Gemeinde Heinkenborstel 

über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 

 

Aufgrund des § 4 Abs.1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Febru-

ar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst.2003, S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBl. 2025, Nr. 121) sowie der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1 Satz 1 und 6 des Kom-

munalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBI. 

Schl.-Holst. 2005, S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-

Holst. 2022, S. 564) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Heinkenborstel vom 25. 

November 2025 folgende Satzung erlassen:  

 

§ 1 

Steuergegenstand 

 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 

 

§ 2 

Steuerpflicht 

 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen 

hat (Halter des Hundes). 

(2) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemein-

sam gehalten. 

(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamtschuldner. 

 

§ 3  

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 

(1) Die Steuerpflicht entsteht in dem darauffolgenden Monat des Monats, in dem ein Hund in einen 

Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem 

der Hund drei Monate alt wird. 

(2) Wer seinen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 

auf Probe zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

(3) Die Steuerpflicht endet vor dem Monat, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt 

oder eingeht. 

(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermo-

nats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat. 
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(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder 

eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf den Er-

werb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig. 

(6) Für selbst gezogene Hunde, die in einem Zwinger gehalten werden, beginnt die Steuerpflicht 

mit dem Kalendermonat, in dem der Hund sieben Monate alt wird.  

 

§ 4  

Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 

für den 1. Hund    36,00 € 

für den 2. Hund    48,00 € 

für jeden weiteren Hund   60,00 € 

(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 6), werden bei der Berechnung der Anzahl der 

Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten als erste Hunde. Beim  

Halten von zwei oder mehr ermäßigten Hunden wird die Ermäßigung auf den nach § 4 maßgeben-

den Steuersatz zunächst für den zweiten und danach ggf. für jeden weiteren Hund gewährt. 

(3) Gefahrhunde sind solche Hunde, bei denen eine Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 Hundegesetz 

festgestellt wurde.  

 

§ 5  

Steuerermäßigungen 

 

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von 

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten be-

wohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 

b) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden 

und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzule-

gende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein, 

c) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet 

werden. 

(2) Steuerermäßigungen im Sinne von Absatz 1 werden für Gefahrenhunde im Sinne von § 4 (3) 

dieser Satzung nicht gewährt. 

 

§ 6 

Steuerbefreiung 

 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhal-

tungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestätig-

ten Jagdaufsehern und Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderli-

chen Anzahl; 

3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, und zwar nur für Schafsherden; 
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4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehal-

ten werden; 

5. Hunden, die von wissenschaftlichen Institutionen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken 

gehalten werden; 

6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht 

sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 

7. Blindenführhunden; 

8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich 

sind; die Steuerbefreiung wird regelmäßig von der Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit 

dem Merkzeichen „Bl“, „Gl“, „B“,“aG“ oder „H“ abhängig gemacht. 

 

§ 7 

Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 

 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind; 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist; 

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 

vorhanden sind; 

4. in den Fällen des § 6 Ziffer 6 ordnungsgemäße Bücher über den Bestand, den Erwerb und die 

Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 

 

§ 8 

Steuerfreiheit 

 

Steuerbefreit sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, für 

die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der 

Bundesrepublik versteuern. 

 

§ 9 

Meldepflichten 

 

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tage bei der Ge-

meinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt 

als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats. 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im Falle 

der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzu-

geben. Bei einer rückwirkenden Abmeldung ist ein entsprechender Nachweis (z.B. tierärztliche 

Bescheinigung) einzureichen. Wird die vorstehende Frist nicht beachtet und kein entsprechender 

Nachweis geführt, endet die Steuerpflicht abweichend von § 3 Abs. 3 und 4 mit Ablauf des Monats, 

in dem die Abmeldung beim Amt Mittelholstein eingeht.   

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung fort, so hat der 

Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 
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§ 10 

Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 

 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 

jeden Jahres fällig. Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist die volle Steu-

er für diesen Kalendermonat innerhalb von 14 Tagen zu entrichten. 

(3) Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Hundesteuer abweichend von Abs. 2 am 01. Juli in 

einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum Ablauf des vorange-

gangenen Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßge-

bend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muss spätestens bis zum Ablauf des voran-

gegangenen Jahres beantragt werden.  

 

§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Zuwiderhandlungen gegen den § 9 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kom-

munalabgabegesetzes. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahn-

det werden. 

 

§ 12 

Datenverarbeitung 

 

Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer im Rahmen der Veran-

lagung nach dieser Satzung ist die Erhebung und Verwendung der erforderlichen personenbezo-

genen und grundstücksbezogenen Daten zulässig.  

Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Steuererhebung erhoben und gespeichert 

worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von Realsteuern übermittelt worden 

sind. Das Amt Mittelholstein als die für die Gemeinde gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde 

darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-

cke der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

Die Gemeinde bzw. das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuer-

pflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein Verzeichnis der Steu-

erpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen 

und diese Daten zum Zweck der Steuererhebung und zur Verfolgung etwaiger Ordnungswidrigkei-

ten zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an Auf-

tragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die Daten verarbeitende Stelle (Gemeinde / Amt) bleibt 

verantwortlich. 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 14.12.2020 außer Kraft. 

 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
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Heinkenborstel, den 05.12.2025 

 

 

gez.       (L.S.) 

 

Holger Wichmann 

(Bürgermeister) 
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Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Bendorf 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I 

S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 387) und des § 16 

Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 

(BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 28. Februar 2025 (BGBl I Nr. 69), wird 

nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.11.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 2.128.300,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.833.800,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von 705.500,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach    
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich 705.500,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage 
0,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
2.114.900,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

2.671.500,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

34.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

221.500,00 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

 

Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 12,36 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

(1) Grundsteuer  
für die land- und forstwirtschaftlichen  
 a) Betriebe (Grundsteuer A)   90 % 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 120 % 
(2) Gewerbesteuer 360 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitions-

förderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investi-

tionsförderungsmaßnahme mindestens 0,00 EUR beträgt. 

 

 

Bendorf, den 08.12.2025  

 

 

gez.                                              (L.S.) 

 

Holger Ott 

 

 

 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Bekanntmachung 
 

Satzung 

der Gemeinde Bendorf 

über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 

 

Aufgrund des § 4 Abs.1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Febru-

ar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 (GVOBl. 

2025 Nr. 121) sowie der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1 Satz 1 und 6 des Kommunalabga-

bengesetztes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBI. Schl.-Holst. S. 

27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 564) wird nach 

Beschlussfassung der Gemeindevertretung Bendorf vom 24. November 2025 folgende Satzung 

erlassen:  

 

§ 1 

Steuergegenstand 

 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 

 

§ 2 

Steuerpflicht 

 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen 

hat (Halter des Hundes). 

(2) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemein-

sam gehalten. 

(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamtschuldner. 

 

§ 3  

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 

(1) Die Steuerpflicht entsteht in dem darauffolgenden Monat des Monats, in dem ein Hund in einen 

Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem 

der Hund drei Monate alt wird. 

(2) Wer seinen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 

auf Probe zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

(3) Die Steuerpflicht endet vor dem Monat, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt 

oder eingeht. 

(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermo-

nats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat. 
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(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder 

eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf den Er-

werb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig. 

(6) Für selbst gezogene Hunde, die in einem Zwinger gehalten werden, beginnt die Steuerpflicht 

mit dem Kalendermonat, in dem der Hund sieben Monate alt wird.  

 

§ 4  

Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 

für den 1. Hund    24,00 € 

für den 2. Hund    60,00 € 

für jeden weiteren Hund 120,00 € 

für Gefahrhunde  180,00€ 

(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 6), werden bei der Berechnung der Anzahl der 

Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten als erste Hunde. Beim  

Halten von zwei oder mehr ermäßigten Hunden wird die Ermäßigung auf den nach § 4 maßgeben-

den Steuersatz zunächst für den zweiten und danach ggf. für jeden weiteren Hund gewährt. 

(3) Gefahrhunde sind solche Hunde, bei denen eine Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 Hundegesetz 

festgestellt wurde.  

 

§ 5  

Steuerermäßigungen 

 

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von 

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten be-

wohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 

b) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden 

und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzule-

gende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein, 

c) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet 

werden. 

(2) Steuerermäßigungen im Sinne von Absatz 1 werden für Gefahrenhunde im Sinne von § 4 (3) 

dieser Satzung nicht gewährt. 

 

§ 6 

Steuerbefreiung 

 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhal-

tungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestätig-

ten Jagdaufsehern und Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderli-

chen Anzahl; 
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3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, und zwar nur für Schafsherden; 

4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehal-

ten werden; 

5. Hunden, die von wissenschaftlichen Institutionen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken 

gehalten werden; 

6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht 

sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 

7. Blindenführhunden; 

8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich 

sind; die Steuerbefreiung wird regelmäßig von der Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit 

dem Merkzeichen „Bl“, „Gl“, „B“,“aG“ oder „H“ abhängig gemacht. 

 

§ 7 

Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 

 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind; 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist; 

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 

vorhanden sind; 

4. in den Fällen des § 6 Ziffer 6 ordnungsgemäße Bücher über den Bestand, den Erwerb und die 

Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 

 

§ 8 

Steuerfreiheit 

 

Steuerbefreit sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, für 

die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der 

Bundesrepublik versteuern. 

 

§ 9 

Meldepflichten 

 

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tage bei der Ge-

meinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt 

als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats. 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im Falle 

der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzu-

geben. Bei einer rückwirkenden Abmeldung ist ein entsprechender Nachweis (z.B. tierärztliche 

Bescheinigung) einzureichen. Wird die vorstehende Frist nicht beachtet und kein entsprechender 

Nachweis geführt, endet die Steuerpflicht abweichend von § 3 Abs. 3 und 4 mit Ablauf des Monats, 

in dem die Abmeldung beim Amt Mittelholstein eingeht.   

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung fort, so hat der 

Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 
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§ 10 

Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 

 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 

jeden Jahres fällig. Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist die volle Steu-

er für diesen Kalendermonat innerhalb von 14 Tagen zu entrichten. 

(3) Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Hundesteuer abweichend von Abs. 2 am 01. Juli in 

einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum Ablauf des vorange-

gangenen Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßge-

bend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muss spätestens bis zum Ablauf des voran-

gegangenen Jahres beantragt werden.  

 

§11 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Zuwiderhandlungen gegen den § 9 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kom-

munalabgabegesetzes. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahn-

det werden. 

 

§ 12 

Datenverarbeitung 

 

Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer im Rahmen der Veran-

lagung nach dieser Satzung ist die Erhebung und Verwendung der erforderlichen personenbezo-

genen und grundstücksbezogenen Daten zulässig.  

Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Steuererhebung erhoben und gespeichert 

worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von Realsteuern übermittelt worden 

sind. Das Amt Mittelholstein als die für die Gemeinde gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde 

darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-

cke der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

Die Gemeinde bzw. das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuer-

pflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein Verzeichnis der Steu-

erpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen 

und diese Daten zum Zweck der Steuererhebung und zur Verfolgung etwaiger Ordnungswidrigkei-

ten zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an Auf-

tragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die Daten verarbeitende Stelle (Gemeinde / Amt) bleibt 

verantwortlich. 

 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 14.12.2020 außer Kraft. 
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Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 

Bendorf, den 08.12.2025 

 

 

gez.       (L.S.) 

 

Holger Ott 

(Bürgermeister) 
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Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Heinkenborstel 

für das Haushaltsjahr 2026 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I 

S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 387) und des § 16 

Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 

(BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 28. Februar 2025 (BGBl I Nr. 69), wird 

nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.11.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 263.200,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 288.500,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von 25.300,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach    
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich 0,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage 
 

-25.300,00 
 
EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
259.200,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

264.800,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

375.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

470.100,00 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,09 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

(1) Grundsteuer  
für die  

a) land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 266 % 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 329 % 
(2) Gewerbesteuer 300 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitions-

förderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investi-

tionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Heinkenborstel, den 08.12.2025  

 

 

gez.                                                        (L.S.) 

 

Holger Wichmann 

 

 

 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Bekanntmachung 
 

Satzung 

über die Erhebung von Abgaben für 

die zentrale Abwasserbeseitigung 

der Gemeinde Oldenbüttel 

(Beitrags- und Gebührensatzung) 

 

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBI. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBI. 2025 Nr. 121), des § 44 Abs. 3 des Landeswassergesetzes Schleswig-Holstein (LWG) 

vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 425) in der zuletzt geänderten Fassung vom 13. 

Dezember 2024 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 875), der §§ 1 Abs. 1, 2, 6 Abs. 1 und 4; 8 Abs. 1 S. 1 

und Abs. 6, 9 und 9a des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 

10. Januar 2005 (GVOBI. Schl.-Holst., S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 

(GVOBI. Schl.-Holst., S. 564), der §§ 1 und 2 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasser-

abgabengesetzes (AG-AbwAG) vom 13. November 2019 (GVOBI. Schl.-Holst., S. 425) in der zu-

letzt geänderten Fassung vom 13.Dezember.2024 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 875, 927) und des § 24 

der Satzung über die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oldenbüttel (Allgemeine Abwasserbe-

seitigungssatzung) vom 06. August 2019 wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertre-

tung der Gemeinde Oldenbüttel vom 04. Dezember 2025 folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbeseitigung nach Maßgabe der Satzung über die Abwas-

serbeseitigung (Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung) in der jeweils geltenden Fassung als 

jeweils eine selbständige öffentliche Einrichtung zur zentralen Beseitigung von Schmutz- und Nie-

derschlagswasser. 

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung der jeweiligen zentralen öffentlichen 

Abwasserbeseitigungsanlage (Abwasserbeiträge). 

b) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseiti-

gungsanlage (Abwassergebühren). 

 

I. Abwasserbeitrag 

§ 2 

Grundsatz 

 

(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Zuschüsse oder auf andere Weise ge-

deckt wird, für die Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage sowie des 

jeweils ersten Grundstücksanschlusses Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit 

der Inanspruchnahme erwachsenen Vorteile. 
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(2) Die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher Abwasserbeseiti-

gungsanlagen wird in einer besonderen Satzung geregelt. 

 

§ 3 

Gegenstand der Beitragspflicht 

 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an eine zentrale öffentliche Abwasserbeseiti-

gungsanlage angeschlossen werden können und für die 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich ge-

nutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauf-

fassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung in der Gemeinde zur Be-

bauung oder gewerblichen Nutzung anstehen. 

(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage tatsächlich ange-

schlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absat-

zes 1 nicht erfüllt sind. 

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich rechtlichen 

Sinne. 

 

§ 4 

Beitragsmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung 

 

(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutzwasserbeseitigung wird als nutzungsbezogener Flächen-

beitrag erhoben. 

(2) Bei Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages werden beim 1. Vollgeschoss 100 %, 

beim 2. Vollgeschoss 125 % und beim 3. Vollgeschoss 150 % der Grundstücksfläche in Ansatz 

gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Voll-

geschosse sind. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, 

werden bei industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen anderen in 

anderer Weise baulich oder gewerblich genutzten Grundstücken je angefangene 2,30 m Höhe des 

Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet. 

(3) Als Grundstücksfläche nach Abs. 2 gilt 

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Fläche, wenn für 

das Grundstück im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausreichen, die Fläche im 

Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin bauliche oder gewerbliche Nutzung festge-

setzt ist, 

c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im Zusammen-

hang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens je-

doch die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer im Abstand von (50 m) dazu 

verlaufenden Parallelen. Bei Grundstücken, die nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch 

einen zum Grundstück gehörenden Weg mit einer Straße verbunden sind, die im Abstand von  

(50 m) dazu verlaufenden Parallelen, 

d) bei Grundstücken, die über die sich nach den Buchstaben a) - c) ergebenden Grenzen bebaut 

oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze bzw. im Falle von 
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Buchstabe c) der der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer Parallelen hierzu, die in 

einer Tiefe verläuft, die der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht, 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordne-

ter Bebauung festgesetzt ist, oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 

34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden (z. B. Schwimmbäder und Festplätze - nicht aber Sport-

plätze und Friedhöfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Campingplätzen jedoch 100 % der Grund-

stücksfläche, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz oder als Friedhof fest-

gesetzt ist, oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tat-

sächlich so genutzt werden, die Grundfläche der an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlos-

senen Baulichkeiten, geteilt durch die Grundflächenzahl GRZ (0,15). Die so ermittelte Fläche wird 

diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von 

den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücks-

grenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt, 

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an die Abwas-

serbeseitigungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten, geteilt durch die GRZ (0,15). Die so ermit-

telte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im glei-

chen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung 

der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem 

Grundstück erfolgt, 

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellung eine der bauli-

chen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die Fläche des Grund-

stücks auf die sich die Planfeststellung bezieht. Bei bebauten Grundstücken gemäß Satz 1 Buch-

stabe a) - d) bei denen der nicht bebaute Teil der Grundstücksfläche wesentlich größer ist als bei 

dem Durchschnitt der bebauten Grundstücke im Satzungsgebiet, wird die nach § 4 Abs. 2 zu be-

rücksichtigende Grundstücksfläche auf das 10,27-fache der Grundstücke im Sinne von § 19 Abs. 4 

BauNVO begrenzt, wenn die nicht bebaute Grundstücksfläche das 9,27-fache der Grundstücksflä-

che übersteigt. In allen anderen Fällen wird die Grundstücksfläche gem. Satz 1 Buchst. a) - d) der 

Beitragsbemessung zugrunde gelegt. Die Grundflächen von Gebäuden und selbständigen Gebäu-

deteilen, die nach Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Einrichtung haben oder 

nicht angeschlossen werden dürfen, rechnen nicht zur Grundfläche im Sinne von Satz 2-, das gilt 

nicht für die Grundfläche von Gebäuden oder selbständigen Gebäudeteilen, die tatsächlich ange-

schlossen sind. 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-

schossen 

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht festgesetzt, son-

dern nur eine Baumassenzahl oder nur die Höhe der baulichen Anlagen angegeben ist, die durch 

3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Gebäu-

dehöhe, wobei Bruchzahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet werden. Bruchzahlen bis 0,5 

finden keine Berücksichtigung, 

c) die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden Vollgeschosse, 

wenn aufgrund der tatsächlich vorhandenen Bebauung die Zahl der Vollgeschosse nach Buchst. a) 

oder die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach Buchst. b) überschritten werden, 

d) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollge-

schosse noch die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe bestimmt sind, 

1) bei bebauten Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken tatsächlich vorhandenen Vollge-

schosse, 
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2) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung über-

wiegend vorhandenen Vollgeschosse, 

3) bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, die Zahl von einem Vollgeschoss 

e) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von 

einem Vollgeschoss, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die außerhalb 

von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- und Campingplätze, 

Schwimmbäder, Friedhöfe) wird ein Vollgeschoss angesetzt, 

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellungsbeschluss eine 

der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist, wird - bezogen auf die Fläche nach 

Absatz 3 Buchst. h) - ein Vollgeschoss angesetzt. Bei der Ermittlung der für die Feststellung der 

Beitragshöhe geltenden Zahl der Vollgeschosse bleiben in den Fällen der Buchstaben a) - d) aa) 

Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach An-

schluss an die zentrale Abwasserbeseitigung haben oder nicht angeschlossen werden dürfen, un-

berücksichtigt. Dies gilt jedoch nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich angeschlos-

sen sind. 

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 4 Abs. 4 und § 7 Wohnungs-

bauerleichterungsgesetz (WoBauErIG) liegen, sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vor-

schriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß 

getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmung über das zu-

lässige Nutzungsmaß enthält. 

 

§ 5 

Beitragssatz 

 

Die Beitragssätze für die Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen be-

tragen bei der Beseitigung des Schmutz- und Niederschlagswassers je m2 beitragspflichtige Flä-

che 1,53 €. 

 

§ 6 

Beitragspflichtige 

 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 

Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentü-

mers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und Teileigentümer sind die einzel-

nen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 

 

§ 7 

Entstehung der Beitragspflicht, Nachveranlagung 

 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen öffentli-

chen Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich des ersten Grundstücksanschlusses. 
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(2) Für unbebaute Grundstücke, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 

BauGB) oder des Geltungsbereichs eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB) liegen, entsteht die 

Beitragspflicht erst, wenn die Erfordernisse des Absatzes 1 erfüllt sind und das Grundstück mit 

anzuschließenden Gebäuden bebaut oder tatsächlich angeschlossen wird. 

(3) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit 

der Genehmigung des Anschlusses. 

(4) Ändern sich für ein bebautes Grundstück die für die Beitragsbemessung nach § 4 maßgeben-

den Umstände und erhöht sich dadurch der grundstücksbezogene Nutzungsvorteil, entsteht ein 

dem höheren Vorteil entsprechender zusätzlicher Beitrag. In diesem Falle entsteht die Beitrags-

pflicht mit dem Beginn der Maßnahme, die den höheren Nutzungsvorteil entstehen lassen. 

 

§ 8 

Vorauszahlungen 

 

Auf Beiträge können angemessene Vorauszahlungen gefordert werden, sobald mit der Ausführung 

der Maßnahme begonnen wird. § 7 gilt entsprechend. Eine geleistete Vorauszahlung ist bei der Er-

hebung des endgültigen Beitrags gegenüber dem Schuldner des endgültigen Beitrags zu verrech-

nen. 

 

§ 9 

Veranlagung, Fälligkeit 

 

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe des 

Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorauszahlung. 

 

II. Erstattung der Kosten zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 10 

Entstehung des Erstattungsanspruchs 

 

Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grundstückseigentümers für ein Grundstück einen weiteren 

Grundstücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, für das die Beitragspflicht bereits ent-

standen ist, abgeteilte und zu einem Grundstück verselbstständigte Teilfläche einen eigenen 

Grundstücksanschluss an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage her (zusätzliche 

Grundstücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die Aufwendungen für die Herstellung solcher 

zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. Der Er-

stattungsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses; §§ 7 und 10 Satz 

1 gelten entsprechend. 

 

III. Abwassergebühren 

§ 11 

Grundsatz 

 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen und für die 

nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu entrichtende Abwasserabgabe werden Abwassergebühren 

für die Grundstücke erhoben, die an diese öffentliche Abwasserbeseitigungsanlagen angeschlos-
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sen sind oder in diese entwässern. Die Abwassergebühr wird in Form einer Grund- und einer Zu-

satzgebühr erhoben. 

 

§ 12 

Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 

(1) Die Grundgebühr beträgt für jedes angeschlossene Grundstück 10,50 € monatlich 

(2) Befinden sich auf den Grundstücken gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe, Heime und 

ähnliche öffentliche Einrichtungen, Gaststätten oder Ferienwohnungen, die die Abwasseranlage in 

Anspruch nehmen könne, werden für jeden Betrieb oder Einrichtung folgende zusätzliche monatli-

che Grundgebühren erhoben:  

Landwirtschaftlicher Betrieb  1 Grundgebühr 

Ferienwohnungen je 45 m² Wohn- und Nutzfläche  1 Grundgebühr 

Heime und ähnliche öffentliche Einrichtungen  1 Grundgebühr 

Schank- und Speisewirtschaften  10 Grundgebühren 

(3) Die Zusatzgebühr wird nach der Menge des Abwassers berechnet, das unmittelbar der Abwas-

seranlage zugeführt wird. 

Berechnungseinheit ist der Kubikmeter Abwasser. 

Als Abwassermenge gilt die dem Grundstück aus der öffentlichen und privaten Wasserversor-

gungsanlage zugeführte Wassermenge abzüglich der nachgewiesenen auf dem Grundstück ver-

brauchten oder zurückgehaltenen Wassermenge. 

Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermenge obliegt dem Gebühren-

pflichtigen. Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung der Gebührenrechnung mindestens 

eine Abwassermenge von 45 m³ /Jahr je Person zugrunde gelegt. Maßgebend für die Berechnung 

ist die in dem Jahr durchschnittlich mit Wasser zu versorgende Anzahl von Personen. 

Die dem Grundstück zugeführte Wassermenge wird durch den Wasserzähler ermittelt. 

Bei der Wassermenge aus der öffentlichen Versorgungsanlage gilt die für die Erhebung des Was-

sergeldes zugrunde gelegte Verbrauchsmenge. Lässt der Gebührenpflichtige bei privaten Wasser-

versorgungsanlagen keinen Wasserzähler einbauen, ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen 

Anlagen zugeführte Wassermenge zu schätzen. Hat der Wasserzähler nicht richtig oder überhaupt 

nicht angezeigt, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter Zugrundelegung des Ver-

brauchs des Vorjahres und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des Gebühren-

pflichtigen geschätzt. 

(4) Die Zusatzgebühr beträgt je m³ 3,00 €. 

 

 

§ 13 

Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teileigentum der 

Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, ist der Erb-

bauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Wohnungs- und Teileigentümer 

einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück 

entfallenden Gebühren. Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 

sind Gesamtschuldner. 
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(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Über-

gang folgende Kalendervierteljahres auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der bisherige Gebüh-

renpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 17) versäumt, so haftet er für die Gebühren, die 

auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, neben dem neuen 

Pflichtigen. 

(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte 

zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Be-

messungsgrundlagen festzusetzen oder zu überprüfen. 

 

§ 14 

Erhebungszeitraum 

 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen erhoben wird (§ 

12 Abs. 3) und die Ableseperiode nicht mit dem Erhebungszeitraum (Kalenderjahr) übereinstimmt, 

gilt als Berechnungsgrundlage für den Erhebungszeitraum der Wasserverbrauch der Ableseperio-

de, von der mindestens 11 Monate in den Erhebungszeitraum fallen. 

 

§ 15 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

(1) Der Gebührenanspruch entsteht mit der Inanspruchnahme, für die Grundgebühr durch die Be-

reitstellung, für Zusatzgebühren durch die Einleitung. Die Abrechnung entstandener Ansprüche 

erfolgt jährlich (§ 14); 5 x jährlich werden Vorauszahlungen für die entstandenen Teilansprüche 

erhoben. 

(2) Wechselt der Gebührenschuldner während des Jahres, entsteht der Anspruch damit für den 

abgelaufenen Teil des Jahres. Bis zur Anzeige des Wechsels sind der bisherige und der neue Ge-

bührenschuldner Gesamtschuldner. 

(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Anschluss an einen Stra-

ßenkanal entfällt und der Gebührenpflichtige dies der Gemeinde mitteilt. 

 

 

 

§ 16 

Vorauszahlungen 

 

(1) Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid 

über andere Abgaben verbunden werden kann. 

(2) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Gemeinde Vorauszahlungen auf die Be-

nutzungsgebühren bis zur Höhe der voraussichtlich entstehenden Gebühr verlangt werden.  

(3) Vorauszahlungen werden mit je einem Sechstel des Betrages nach Abs. 2 am 01.04., 01.06., 

01.08., 01.10. und 01.12. eines Kalenderjahres erhoben. Die endgültige Beitragsfestsetzung erfolgt 

im Januar für das Vorjahr. 
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IV. Schlussbestimmungen 

§ 17 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und 

Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel der Rechtsverhältnis-

se am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb 

eines Monats schriftlich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Be-

rechnung der Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseigene Brunnen, Wasserzuführungen, Was-

ser- und Abwassermessvorrichtungen), so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der Ge-

meinde schriftlich anzuzeigen, dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu 

geschaffen, geändert oder beseitigt werden. Beauftragte der Gemeinde dürfen nach Maßgabe der 

Abgabenordnung Grundstücke betreten, um Bemessungsgrundlagen für die Abgabenerhebung 

festzuhalten oder zu überprüfen-, die Abgabenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

 

§ 18 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der Ver-

anlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrecht nach §§ 24 

bis 28 BauGB der Gemeinde bekannt geworden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, dem Ein-

wohnermeldeamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des Katasteramtes durch 

die Gemeinde zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Hausnummern-

vergabeerhoben und gespeichert worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von 

Realsteuern übermittelt worden sind. Die Gemeinde darf sich diese Daten von den genannten Äm-

tern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-

zung weiterverarbeiten. 

(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie berechtigt, die im 

Zusammenhang mit der Wasserversorgung angefallen und anfallenden personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhebung 

nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Dritten bedient oder in 

der Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung durch einen Dritten erfolgt, ist die Gemeinde be-

rechtigt, sich die zur Feststellung der Abgabepflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben nach 

dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten und Was-

serverbrauchsdaten von diesen Dritten mitteilen zu lassen und diese Daten zum Zwecke der Ab-

gabenerhebung nach dieser Satzung weiterzuverarbeiten. 

(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabepflichtigen und von nach 

Absätzen 1 bis 3 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit den für die Ab-

gabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke 

der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

(5) Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung des Schleswig-Holsteinisches 

Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdatenschutzgesetz - LDSG) vom 

02.05.2018 (GVOBI. S. 162) und der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung Nr. 2016/679 

des Europäischen Parlaments und Rates vom 27.4.2016: Amtsblatt L 119 vom 4.5.2016, S. 1, ber. 
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Amtsblatt L 314 vom 22.11.2016, S. 72, Amtsblatt L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils gülti-

gen Fassung. 

 

§ 19 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig nach § 18 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entgegen § 13 Abs. 2 - 3 

und § 17 die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder nicht duldet, dass Beauftragte der Gemein-

de das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu prüfen. 

 

§ 20 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 

von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oldenbüttel (Beitrags- und Ge-

bührensatzung) vom 14.06.2022 außer Kraft. 

(2) Soweit Beitrags- und/oder Gebührenansprüche bzw. Kostenerstattungsansprüche sowie sons-

tige Abgabenansprüche nach den bisher geltenden Satzungsregelungen bzw. gesetzlichen Rege-

lungen entstanden sind, dürfen Abgaben- und Kostenerstattungspflichtige nicht ungünstiger ge-

stellt werden als nach den bisher geltenden Satzungsregelungen bzw. gesetzlichen Regelungen. 

 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 

Oldenbüttel, den 08.12.2025 

 

gez.      (L.S.) 

 

Bettina Wendt 

(Bürgermeisterin) 
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